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Betreff:  
 
Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ im Landkreis Harz  

 
Antwort: 
 

 
Seit 2017 läuft im Landkreis Harz das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“. Aktuell besteht das Projekt -
Team laut Homepage des Landkreises Harz aus 5 Personen. 

Ziel des Projektes ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen im Landkreis 
Harz weiter voran zu bringen. Dabei geht es zum Beispiel um die Erkennung und den Abbau von Teilhabe-
Barrieren und Teilhabe-Defiziten, auf dem Weg zu einem inklusiveren Sozialraum im Landkreis Harz.  

Eine weiteres Handlungsfeld besteht darin, gemeinsam mit dem Aktionsbündnis „Landkreis Harz inklusiv" 
Lösungen zu finden, um das vom Kreistag beschlossene Handlungskonzept umsetzen.  

Das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ ist Teil des Landesprogrammes „Örtliches Teilhabemanage-

ment“ und wird durch das Land Sachsen-Anhalt und den Europäischen Sozialfonds gefördert. Der geförderte 
Projektzeitraum endet im März 2021. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Landrat um die schriftliche Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Wie soll die offensichtlich erfolgreiche Arbeit des „Örtlichen Teilhabemanagements“ nach dem Auslaufen 
der Förderung Ende März 2021 weitergehen? Wurde eine Verlängerung des Projek tzeitraumes beantragt? 
 

Antwort: 
 
Ja, es wurde ein Weiterbewilligungsantrag am 09.11.2020 gestellt. Das Projekt verlängert sich vom 

01.04.2021 bis zum 30.09.2022, sofern der Antrag bewilligt wird.  
 
2. Wenn ja, wie ist der Genehmigungsstand? 

 
Antwort: 
 

Es wird noch im März 2021 mit einem Bewilligungsschreiben vom Landesverwaltungsamt gerechnet.  
 
3. Das Projek t-Team „Örtliches Teilhabemanagement“ ist dem Sozialamt angegliedert. Ist das auch nach den 

erfolgten und geplanten Umstrukturierungen in der Kreisverwaltung weiterhin so? 
 
Antwort: 

 
Ja, das ÖTHM befindet sich noch immer im Sozialamt, lediglich die Zuordnung des Sachgebietes (SG) hat 
sich zum 01.01.2021 geändert. Durch die Neugründung des SG Integration und Inklusion soll dem Thema 

Barrierefreiheit im Landkreis Harz noch mehr Beachtung gewidmet werden.  
 
 

 


